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Drei Wochen lang geht es beim Stadtradeln um nachhaltige Mo-
bilität, Bewegung, Klimaschutz und Teamgeist. Der Startschuss 
fällt am Freitag, 16. Mai, mit einer Sternfahrt der teilnehmenden 
Städte und Gemeinden im Landkreis in die diesjährige Gastge-
berkommune Bad Saulgau.

Ziel des Stadtradelns ist es, in Teams drei Wochen lang möglichst 
viel Fahrrad zu fahren und Kilometer zu sammeln – egal, ob auf 
dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Frei-

zeit. Ein zusätzlicher Anreiz: Unternehmen, Schulen, Verwaltun-
gen oder Vereine können auch Unterteams etwa für verschiede-
ne Abteilungen oder Schulklassen gründen und gegeneinander 
antreten.

Zum Auftakt am 16. Mai fahren die Radelnden aus unterschied-
lichen Richtungen nach Bad Saulgau. Um 16 Uhr findet auf dem 
Marktplatz in Bad Saulgau die Auftaktveranstaltung mit einem 
kleinen Rahmenprogramm statt.

Startschuss für das Stadtradeln 2025:  
Sternfahrt am 16. Mai

Wir starten zur Sternfahrt um 13.50 Uhr 
an der Heuberghalle.

Von dort aus fahren wir über Stetten 
a.k.M., Frohnstetten, Kaiseringen, Winter-
lingen zur Ziegenhütte Harthausen/Scher 
(15.20 Uhr).

Dort werden wir zwischenverpflegt und 
erhalten gleichzeitig Informationen zum 
landwirtschaftlichen Betrieb und zur Bau-
ernhofradtour.

Weiterfahrt 16.00 Uhr nach Benzingen 
(Kneippanlage), weiter geht es um 16.25 
Uhr nach Winterlingen (Milchviehbetrieb 
Blickle) und über das Damwildgehege 
in Harthausen/Scher nach Veringendorf 
zur Alten Grundschule. Hier werden wir 
dann gegen 17.45 Uhr abschließend ver-
pflegt und treten die Heimfahrt Richtung 
Schwenningen an.

Wem die Strecke zu lang oder zu anstren-
gend ist, kann auch gerne nur ein Teil-
stück mitfahren.

Hier geht es zur Schwenninger Seite:
https://www.stadtradeln.de/schwenningen 
oder direkt über QR-
Code

Anmeldungen zur Aktion sind möglich über die Internetseite www.stadtradeln.de/registrieren.

Wir freuen uns auf Ihre aktive Beteiligung.  
Gemeinsam können wir die Gemeinde Schwenningen noch attraktiver und fahrradfreundlicher gestalten.

Danke für Ihre Unterstützung!

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Bürgermeister
Ewald Hoffmann

Stadtradeln 2025 – Sternfahrt „Nord“ (alternative Eröffnungstour des Stadtradelns 2025)
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Amtliche Bekanntmachungen

Einladung zur öffentlichen Sitzung des  
Gemeinderates am Donnerstag, 22.05.2025

Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet
am Donnerstag, 22. Mai 2025, um 18:30 Uhr statt.

Wir treffen uns vor dem Feuerwehrhaus.
Im Anschluss wird die Sitzung im Sitzungssaal des Rathauses  

1. OG fortgeführt.
Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen.
Die Sitzung hat folgende Tagesordnungspunkte:
1. Sanierung Alte Pfarrstraße: Anschluss der gemeindeei-

genen Gebäude und Gestaltung der Hofflächen
2. Bürger fragen
3. Blutspenderehrung 2025
4. Neubestellung der Gutachterinnen und Gutachter im 

Gemeinsamen Gutachterausschuss für die Amtsperio-
de vom 01.07.2025 bis 30.06.2029

5. Kath. Kindergarten St. Raphael: Jahresabrechnung 2024
6. Erweiterung Urnenwand (4. Bauabschnitt)

- Vergabe
7. Kalkulation Friedhofs- und Bestattungsgebühren:

- Vergabe
8. Austausch der Wasserzähler in der Gemeinde
9. Bekanntgaben, Verschiedenes
9.1. Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse vom 

10. April 2025
9.2. Verschiedenes
9.2.1. Haushaltserlass 2025:

- Schreiben des Landratsamts Sigmaringen 
vom 05.05.2025

Im Anschluss findet ggfs. eine öffentliche Sitzung des beschlie-
ßenden Bauausschusses statt.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Ewald Hoffmann
Bürgermeister

Für interessierte Bürgerinnen und Bürger:
Alle Vorlagen sind am Sitzungstag online im Ratsinformations-
system unter www.schwenningen.de abrufbar.

Öffentliche Bekanntmachung der  
Haushaltssatzung der Gemeinde Schwenningen 
für das Haushaltsjahr 2025 und des Wirtschafts-
planes des Eigenbetriebes Wasserversorgung  
für das Wirtschaftsjahr 2025

Nachstehend wird gemäß § 81 Abs. 3 der Gemeindeordnung 
Baden-Württemberg öffentlich bekannt gemacht:

I. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025
Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg hat der Gemeinderat am 10. April 2025 die folgende Haus-
haltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan wird festgesetzt
1. �im Ergebnishaushalt mit den folgenden 

Beträgen €
1.1 �Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 

von 4.753.000
1.2 �Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen-

dungen von 5.073.300
1.3 �Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 

(Saldo aus 1.1 und 1.2) von - 320.300
1.4 �Gesamtbetrag der außerordentlichen 

Erträge von 0

1.5 �Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Aufwendungen von 0

1.6 �Veranschlagtes Sonderergebnis  
(Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0

1.7 �Veranschlagtes Gesamtergebnis 
(Summe aus 1.3 und 1.6) von - 320.300

2. �im Finanzhaushalt mit den folgenden 
Beträgen

2.1 �Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit von 4.372.600

2.2 �Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit von 4.277.100

2.3 �Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des 
Ergebnishaushalts 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von 95.500

2.4 �Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit von 193.050

2.5 �Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit von 1.550.050

2.6 �Veranschlagter 
Finanzierungsmittelüberschuss/-be-
darf aus Investitionstätigkeit  
(Saldo aus 2.4 und 2.5) von -1.357.000

2.7 �Veranschlagter 
Finanzierungsmittelüberschuss/-
bedarf 
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von -1.261.500

2.8 �Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von 0

2.9 �Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von 0

2.10 �Veranschlagter Finanzierungsmittel-
überschuss /-bedarf aus Finanzierungs-
tätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 0

2.11 �Veranschlagte Änderung des Finan-
zierungsmittelbestands, Saldo des 
Finanzhaushalts  
(Saldo aus 2.7 und 2.10) von -1.261.500

§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermäch-
tigung) wird festgesetzt auf � 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Ein-
gehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Aus-
zahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt 
auf � 0 €.
§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 
� 800.000 €.
§ 5 Weitere Bestimmungen
Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 ist Bestandteil dieser 
Satzung

Schwenningen, 10. April 2025
gez. Ewald Hoffmann, Bürgermeister

Zur Kenntnis: Steuersätze
Die Steuersätze (Hebesätze) wurden in der Satzung über die Erhe-
bung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) am 
07.11.2024 zum 01.01.2025 wie folgt festgesetzt:
1. 	 Für die Grundsteuer
	 a) 	 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
		  (Grundsteuer A) auf � 520 v. H.
	 b) 	 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf � 580 v. H.
	 der Steuermessbeträge;
2. 	 Für die Gewerbesteuer auf�  340 v. H.
	 der Steuermessbeträge.
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II. �Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 für den 
Eigenbetrieb „Wasserversorgung der Gemeinde  
Schwenningen“

Der Gemeinderat hat am 10. April 2025 aufgrund von § 79 der 
Gemeindeordnung Baden-Württemberg in der jeweils gelten-
den Fassung i.V. mit § 14 Eigenbetriebsgesetz und den §§ 1- 4 
Eigenbetriebsverordnung-HGB den Wirtschaftsplan für den Ei-
genbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2025 wie 
folgt festgesetzt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan
1. Erfolgsplan
1.1 Summe Erträge 312.750 €
1.2 Summe Aufwendungen 319.300 €
1.3 �Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 

(Saldo aus 1.1 und 1.2) - 6.550 €
2. Liquiditätsplan
2.1.1 �Einzahlungen aus laufender Geschäfts-

tätigkeit 293.850 €
2.1.2 �Auszahlungen aus laufender Geschäfts-

tätigkeit 257.550 €
2.1.3 �Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 

aus laufender Geschäftstätigkeit 
(Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2) 36.300 €

2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - €
2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 135.000 €
2.2.3 �Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 

aus Investitionstätigkeit  
(Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2) - 135.000 €

2.3 �Finanzierungsmittelüberschuss/-be-
darf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3) - 98.700 €

2.4.1 �Einzahlungen aus Finanzierungstätig-
keit - €

2.4.2 �Auszahlungen aus Finanzierungstätig-
keit 26.950 €

2.4.3 �Finanzierungsmittelüberschuss/-
bedarf aus Finanzierungstätigkeit 
(Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2) - 26.950 €

2.5 �Veranschlagte Änderung des Finanz-
mittelbestandes zum Ende des Wirt-
schaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4.3) - 125.650 €

§ 2 Kreditermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird fest-
gesetzt auf � 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird fest-
gesetzt auf � 0 €

§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 €

Schwenningen, den 10. April 2025
gez. Ewald Hoffmann, Bürgermeister

III. Vollzug
Die Landrätin des Landkreises Sigmaringen hat mit Erlass vom  
05. Mai 2025 festgestellt:

„I.: 	�Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung der Gemeinde 
Schwenningen für das Haushaltsjahr 2025 vom 10.04.2025 
wird gemäß § 121 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg (GemO) bestätigt.

II.: 	� Es wird festgestellt, dass die Haushaltssatzung der Gemeinde 
Schwenningen und der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes 
Wasserversorgung für das Haushaltsjahr 2025 keine geneh-
migungspflichtigen Festsetzungen enthalten.

III.: 	�Die Prüfung des Haushaltsplans und seiner Anlagen sowie 
des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Wasserversorgung er-
gab keine wesentliche Beanstandung.

IV.: 	�Der Haushaltsplan ist mit der Bekanntmachung der Haus-
haltssatzung an 7 Tagen öffentlich auszulegen (§ 81 Abs. 3 
GemO).“

IV. Hinweis
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung (GemO) oder aufgrund der Gemeinde-
ordnung (GemO) erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustan-
dekommen einer Satzung wird nach § 4 Abs. 4 und Abs. 5 der 
Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder 
elektronisch und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der Ver-
letzungen begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung bei der Gemeinde geltend gemacht worden ist.
Wer die Jahresfrist ohne tätig zu werden verstreichen lässt, kann 
eine etwaige Verletzung gleichwohl auch später geltend ma-
chen, wenn

- 	� die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung verletzt worden sind 
oder

- 	� der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat oder

- 	� vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder ein Dritter die Verfahrensverlet-
zung gerügt hat.

V. Auslegung
Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2025 und der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 für den 
Eigenbetrieb „Wasserversorgung der Gemeinde Schwenningen“ 
liegen gemäß § 81 Abs. 3 GemO an sieben Tagen, und zwar in der 
Zeit von Montag, 19. Mai 2025 bis einschließlich Mittwoch, 
28. Mai 2025 im Rathaus Schwenningen, Zimmer 1, während 
den allgemeinen Öffnungszeiten
	 Montag 		  08.30 – 11.30 Uhr
	 Dienstag 									         14.00 – 18.00 Uhr
	 Mittwoch 		 08.30 – 11.30 Uhr und 	 14.00 – 17.00 Uhr
	 Donnerstag 	 ganztags geschlossen
	 Freitag 		  08.30 – 11.30 Uhr
öffentlich zu jedermanns Einsicht aus. Er kann aber auch schon 
jetzt und auch noch danach von interessierten Bürgerinnen und 
Bürgern unserer Gemeinde gerne eingesehen werden.

Schwenningen, den 16. Mai 2025

gez. Ewald Hoffmann, Bürgermeister

Achtung – Redaktionsschluss vorverlegt
Aufgrund von EDV-Umstellungen ist der Redaktionsschluss 
für das Amtsblatt, Ausgabe KW 22, bereits auf Donnerstag, 
22.05.2025, 10:00 Uhr, vorverlegt.

Später eingehende Texte können nicht mehr berücksichtigt 
werden.

Wir bitten um Beachtung!

IMPRESSUM 

Herausgeber:  
Gemeinde Schwenningen,  
Alte Pfarrstraße 9,  
72477 Schwenningen,  
Tel. 07579 9212-0

Druck und Verlag: Nussbaum Medien 
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Opelstraße 29,  
68789 St. Leon-Rot,  
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 
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und Mitteilungen: 
Bürgermeister Ewald Hoffmann, 
Alte Pfarrstraße 9, 72477 Schwenn-
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Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil:  
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 
68789 St. Leon-Rot 

INFORMATIONEN
Fragen zur Zustellung:
G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-Str. 2,  
71263 Weil der Stadt, Tel.: 07033 6924-0,
info@gsvertrieb.de, www.gsvertrieb.de

Fragen zum Abonnement:
Nussbaum Medien Weil der Stadt 
GmbH & Co. KG, Merklinger Str. 20, 
71263 Weil der Stadt, Tel.: 07033 525-460, 
abo@nussbaum-medien.de
www.nussbaum-lesen.de
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Beflaggung Hasenplatz am 23.05.2024
Aus Anlass des Jahrestags der Verkündung des Grundgeset-
zes wird am 23. Mai 2024 am Hasenplatz beflaggt.

Öffnungszeiten bzw. Schließungstage über  
Christi Himmelfahrt / Pfingsten und Fronleichnam:

RATHAUS:

Das Rathaus ist wegen EDV-Umstelllarbeiten in der Woche 
über Christi Himmelfahrt, von Montag, 26.05.2025 bis 
Freitag, 30.05.2025 komplett geschlossen.

Die telefonische Erreichbarkeit für dringende Fälle (z.B. 
Sterbefälle oder Wasserrohrbrüche) ist in dieser Zeit nur be-
dingt möglich unter 07579/9212-0.

In der Woche vom 02.06.2025 bis 06.06.2025 gelten die übli-
chen Öffnungszeiten.

In den Pfingstferien ist das Rathaus wie folgt geöffnet:

Mittwoch, 11.06.2025 vormittags von 08:30 Uhr 
bis 11:30 Uhr

Freitag, 13.06.2025 vormittags von 08:30 Uhr
bis 11:30 Uhr

Montag, 16.06.2025 vormittags von 08:30 Uhr 
bis 11:30 Uhr

Mittwoch, 18.06.2025 vormittags von 08:30 Uhr 
bis 11:30 Uhr

Eine telefonische Erreichbarkeit für dringende Fälle (z.B. Ster-
befälle oder Wasserrohrbrüche) ist zusätzlich dienstags und 
donnerstags jeweils unter 07579/9212-0 zwischen 08.30—
11.30 Uhr möglich. 
Die Durchwahlnummern sind nicht / nur teilweise besetzt.

Bitte beachten Sie:

Über den gesamten angegebenen Zeitraum ist das Rathaus 
nicht vollständig besetzt.

HEUBERGHALLE:
Die Heuberghalle ist aufgrund einer Veranstaltung am  
Samstag, 24.05.2025, für den Sportbetrieb geschlossen.

SCHWIMMBAD:
In den Pfingstferien ist das Schwimmbad von Montag, 
09.06.2025 bis einschl. Sonntag, 22.06.2025 geschlossen! 

RECYCLINGHOF: 
Der Recyclinghof ist zu den üblichen Sommeröffnungszeiten 
geöffnet. 

Wir bitten um Kenntnisnahme!

Widerspruchsrechte gegen die Weitergabe  
und Veröffentlichung von Meldedaten

1. �Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Partei-
en, Wählergruppen u. a. bei Wahlen und Abstimmungen

Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der seit 1. No-
vember 2015 geltenden Fassung darf die Meldebehörde Parteien, 
Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im 
Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher 
und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung 
voran gehenden Monaten sogenannte Gruppenauskünfte aus 
dem Melderegister erteilen. Die Auswahl ist an das Lebensalter 
der betroffenen Wahlberechtigten gebunden. Die Auskunft um-
fasst den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige 
Anschriften sowie, sofern die Person verstorben ist, diese Tatsa-
che. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht 
mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermit-

telt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder 
Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat 
nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. 
Die Wahlberechtigten haben das Recht, der Datenübermittlung 
zu widersprechen.

Der Widerspruch kann beim Bürgermeisteramt Schwenningen, 
Alte Pfarrstraße 9, 72477 Schwenningen (Bürgerbüro, Zimmer 1) 
eingelegt werden.
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt.

Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

2. �Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine 
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft

Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz 
(BMG), § 6 des baden-württembergischen Ausführungsgesetzes 
zum Bundesmeldegesetz und § 18 Meldeverordnung aufgeführ-
ten Daten der Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religions-
gesellschaft an die betreffenden Religionsgesellschaften. Die 
Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen (Ehe-
gatten, minderjährige Kinder und die Eltern von minderjährigen 
Kindern), die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft angehören.

Die Datenübermittlung umfasst zum Beispiel Angaben zu Vor- 
und Familiennamen, früheren Namen, Geburtsdatum und Ge-
burtsort, Geschlecht oder derzeitigen Anschriften. Die Familien-
angehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG das Recht, 
der Datenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch ge-
gen die Datenübermittlung verhindert nicht die Übermittlung 
von Daten, die für Zwecke des Steuererhebungsrechts benötigt 
werden. Diese Zweckbindung wird der öffentlich-rechtlichen Ge-
sellschaft als Datenempfänger bei der Übermittlung mitgeteilt.

Der Widerspruch kann beim Bürgermeisteramt Schwenningen, 
Alte Pfarrstraße 9, 72477 Schwenningen (Bürgerbüro, Zimmer 1) 
eingelegt werden.
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt.

Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

3. �Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr

Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Män-
ner, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, verpflichten, 
freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind. 
Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial über-
mitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für das Personal-
management der Bundeswehr aufgrund § 58c Absatz 1 Satz 1 
des Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März folgende Daten 
zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächs-
ten Jahr volljährig werden: Familiennamen, Vornamen und die 
gegenwärtige Anschrift. Die betroffenen Personen, deren Daten 
übermittelt werden, haben das Recht, der Datenübermittlung zu 
widersprechen.

Der Widerspruch kann beim Bürgermeisteramt Schwenningen, 
Alte Pfarrstraße 9, 72477 Schwenningen (Bürgerbüro, Zimmer 1) 
eingelegt werden.
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt.

Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

4. �Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus 
Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, 
Presse oder Rundfunk und gegen die Datenübermittlung 
an das Staatsministerium Baden-Württemberg

Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus 
dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwoh-
nern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 Bundesmelde-
gesetz (BMG) Auskunft erteilen über Familiennamen, Vornamen, 
Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums. Al-
tersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Ge-
burtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburts-
tag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. 
Die Meldebehörde übermittelt darüber hinaus gemäß § 12 der 
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Meldeverordnung Baden-Württemberg dem Staatsministerium 
zur Ehrung von Alters- und Ehejubilaren durch den Ministerprä-
sidenten Daten der Jubilarinnen und Jubilare aus dem Meldere-
gister. Davon umfasst sind zum Beispiel der Familienname, Vorna-
men, Doktorgrad, Geschlecht, die Anschrift sowie das Datum und 
die Art des Jubiläums. Die betroffenen Personen, deren Daten 
übermittelt werden, haben das Recht, der Datenübermittlung zu 
widersprechen.

Der Widerspruch kann beim Bürgermeisteramt Schwenningen, 
Alte Pfarrstraße 9, 72477 Schwenningen (Bürgerbüro, Zimmer 1) 
eingelegt werden.
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt.
Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

5. �Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten  
an Adressbuchverlage

Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmeldege-
setz (BMG) Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über den Famili-
ennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften. Die 
übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adress-
büchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet wer-
den. Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, 
haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen.

Der Widerspruch kann beim Bürgermeisteramt Schwenningen, 
Alte Pfarrstraße 9, 72477 Schwenningen (Bürgerbüro, Zimmer 1) 
eingelegt werden.
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt.
Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Ein Widerspruch zu den unter den Ziffern 1. - 5. genannten 
Übermittlungen ist nicht erforderlich, wenn bereits früher 
eine solche Erklärung abgegeben worden ist!

Abmähen von nicht bebauten Bauplätzen
Alle Eigentümer von bisher nicht bebauten Bauplätzen wer-
den gebeten, diese abzumähen. Im Interesse der angrenzen-
den Nachbarn, die ihre Gartenanlagen angelegt haben, sollte 
dies eine Selbstverständlichkeit sein, da andernfalls dem Un-
kraut kaum beizukommen ist.

Expertentipp der Feuerwehr
Grillen ohne Reue
Grillen ist ein berühmtes Sommervergnügen. Die Feuerwehr gibt 
Ihnen folgende Tipps, damit aus Grillfreude kein Grillschmerz wird.

Benutzen Sie nur einen standsicheren Grill. Achten Sie auf einen 
feuerfesten Untergrund. Halten Sie genügend Abstand zu Feld 
und Wald und anderen brennbaren Materialien. Achten Sie da-
rauf, dass keine Glut vom Wind verweht wird. Halten Sie Lösch-
mittel bereit. Beaufsichtigen Sie Kinder. Sollte es zu Brandverlet-
zungen kommen, kühlen Sie diese mit viel Wasser, decken Sie 
Wunden möglichst keimfrei ab. Sofortige ärztliche Behandlung 
ist nötig! Grillen Sie nie in einem Raum ohne Zu- und Abluft (Ersti-
ckungsgefahr!). Abtropfendes Fett kann brennen und das Grillgut 
entzünden. Auch aus gesundheitlichen Gründen sollte brennen-
des Fett vermieden werden. Holzkohle nur mit geeigneten Zünd-
hilfen (Grillanzünder, Pasten usw.) in Brand setzen.
Niemals Spiritus, Benzin o. Ä. verwenden!
Diese können durch Verpuffungen zu schwersten Verbrennun-
gen führen!

Restliche Grillkohle (Asche) erst dann entsorgen, wenn sie wirk-
lich abgekühlt ist. Auch dann nicht in Kartons oder Plastikbehäl-
ter schütten (Blecheimer verwenden). Im Zweifel Glutreste ab-
löschen und wenn möglich vergraben. Beim Gasgrill unbedingt 
darauf achten, dass die Anschlüsse dicht sind. Verbindungs-
schlauch nicht der Hitze aussetzen. Achten Sie auf die Flamme. 
Erlöscht diese unbeabsichtigt, kann weiteres Gas austreten, das 
brand- und explosionsgefährlich ist.
Marcus Siber, Kommandant

Damit‘s keinen Krach gibt –  
beim Mähen leise treten!
Aktuell laufen die Rasenmäher schon wieder auf Hochtouren.
Grundsätzlich appellieren wir, so viel gegenseitige Rücksicht-
nahme zu nehmen, um ein friedvolles Miteinander zu ermög-
lichen.
Dennoch sind in der aktuell gültigen Fassung der Polizeiver-
ordnung von Schwenningen neben vielen anderen Dingen 
unter Punkt II. § 5 die Vorgaben zum „Schutz vor Lärmbelästi-
gung durch Haus- und Gartenarbeiten“ geregelt.

Diese Verordnung besagt, dass ruhestörende Haus- und 
Gartenarbeiten werktags nur in der Zeit von 7:00 bis 21:00 
Uhr ausgeführt werden dürfen.

Das Rathaus empfiehlt ferner, die Mittagsruhe von 12:00 bis 
13:00 Uhr einzuhalten.

Das Mähen an Sonn- und Feiertagen ist untersagt.

Hundekot

Es ist immer wieder ärgerlich, wenn Bürgerinnen und Bürger sich 
an die Gemeindeverwaltung wenden und sich über liegengelas-
senen Hundekot beschweren. Dies kommt leider zurzeit wieder 
vermehrt im gesamten Gemeindegebiet vor. Die meisten Hunde-
halter gehen mit gutem Beispiel voran, indem sie ihre Hunde an-
leinen und das Häufchen ihres Hundes mitnehmen. Leider gibt es 
aber auch die anderen, die einfach wegsehen, alles liegen lassen 
und weitergehen. Ein Hundehaufen am Schuh ist nicht gerade 
appetitlich.

Jeder Hundehalter hat dafür zu sorgen, dass sein Hund seine 
Notdurft nicht auf Gehwegen, in Grün- oder Erholungsanlagen 
oder gar in fremden Vorgärten und Grundstücken verrichtet. Ge-
schieht dies dennoch, hat der Hundehalter den Hundehaufen 
unverzüglich zu beseitigen, in den dafür vorgesehenen Hunde-
toiletten, die in großer Zahl im Gemeindegebiet aufgestellt sind 
oder bei sich zu Hause im eigenen Müll, nicht aber in privaten 
Mülltonnen der Anwohner oder des Nachbarn.

Des Weiteren weisen wir hier an dieser Stelle auch auf die gelten-
de Leinenpflicht hin!

Wir appellieren deshalb an alle Hundebesitzer, leinen Sie Ih-
ren Hund immer an und benutzen Sie die aufgestellten Hun-
detoiletten.

Wir bitten um Beachtung!

Fachbereich Forst, Revier Beuron-Schwenningen

Bitte ab sofort waldschutzrelevantes Fichtenholz auf 
Trockenlagerplatz Sammelplatz Römerstraße bringen.

Aufgrund von Engpässen bei der Holzabfuhr und um die 
Notwendigkeit von Polterspritzungen zu vermeiden, bitte 
ab sofort den Trockenlagerplatz (Ortsausgang Römerstraße) 
benutzen.

Bitte Lagerung und Wunsch der Holzaufnahme möglichst 
per E-Mail ankündigen.

Bitte möglichst platzsparend und nach Waldbesitzer/Wald-
besitzerin sowie nach Sortiment getrennt poltern.

Bitte Polter z. B. mit Initialen kennzeichnen, sodass eine ver-
wechslungsfreie Holzaufnahme möglich ist.

Bitte gerne alles 4,15 m lang machen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Försterin Patricia  
Pöhler, per E-Mail unter Patricia.Poehler@lrasig.de oder  
Tel.: 07579/933417.
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Jubilare in der Gemeinde

JUBILARE GEBURTSTAG

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
„Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, 
Schönes zu erkennen, bleibt ewig jung.“

21.05.2025 Richard Otto WERNER (70 Jahre)

Einwohnerschaft und Gemeindeverwaltung Schwenningen 
gratulieren recht herzlich.

Fundamt

Im Fundamt Schwenningen wurden folgende  
Gegenstände abgegeben:
•	 Gartenstuhl

Der/die Verlierer/-in möchte sich während der Öffnungszeiten 
bitte im Rathaus Schwenningen, Zimmer 1, Fundamt, melden.

Ende amtlicher Teil

Andere Behörden

Handwerkskammer Reutlingen

Freie Lehrstellen im Landkreis Sigmaringen für 2025/2026
Das Handwerk bietet jungen Menschen mit einer dualen Ausbil-
dung krisensichere Zukunftsperspektiven für den Start in die 
berufliche Karriere. Aktuell sind für das Jahr 2025 946 Lehrstel-
len in 627 Betrieben und für das Jahr 2026 bereits 202 Lehrstellen 
in 151 Betrieben veröffentlicht. Außerdem sind 517 Praktikums-
plätze ausgeschrieben.

Für den Landkreis Sigmaringen sehen die Zahlen wie folgt aus:
Für das Ausbildungsjahr 2025 sind aktuell 139 Lehrstellen in 103 
Betrieben ausgeschrieben und 36 Ausbildungsplätze in 26 Be-
trieben für 2026 (www.hwk-reutlingen.de/lehrstellensuche). In 
der Praktikabörse sind außerdem 118 Praktikumsplätze veröf-
fentlicht.

Für 2025 werden im Landkreis Sigmaringen aktuell die meisten 
Auszubildenden in folgenden Berufen (jeweils m/w/d) gesucht: 
7 Anlagenmechaniker, 1 Aufbereitungsmechaniker, 1 Augenop-
tiker, 2 Automobilkaufmann/-frau, 2 Bäcker, 1 Bäckerfachwerker, 
2 Baugeräteführer, 6 Beton- und Stahlbetonbauer, 1 Dachdecker, 
2 Elektroniker, 1 Fachhelfer für Reinigungstechnik, 1 Fachkraft für 
Lagerlogistik, 1 Fachpraktiker für Holzverarbeitung, 3 Fachprakti-
ker für Metallbau, 1 Fachpraktiker Maler und Lackierer, 2 Fachver-
käufer im Lebensmittelhandwerk-Bäckerei, 3 Fachverkäufer im 
Lebensmittelhandwerk-Fleischerei, 5 Feinwerkmechaniker, 4 Flei-
scher, 2 Friseur, 2 Gärtner, 1 Gebäudereiniger, 1 Glaser, 1 Hörakus-
tiker, 1 Hörgeräteakustiker, 2 Kaufmann für Büromanagement, 
2 Klempner, 1 Konditor, 6 Kraftfahrzeugmechatroniker, 1 Kunst-
stoff- und Kautschuktechnologe, 5 Land- und Baumaschinenme-
chatroniker, 11 Maler und Lackierer, 15 Maurer, 6 Metallbauer, 1 
Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker, 1 Schornsteinfeger, 
11 Straßenbauer, 1 Straßenbauer – Studiengang, 1 Stuckateure, 
1 Technischer Modellbauer, Technischer Systemplaner, 9 Tischler/
Schreiner und 10 Zimmerer.

Azubi gesucht oder Praktikumsplatz zu vergeben?
Nutzen Sie als Mitgliedsbetrieb der Handwerkskammer Reutlin-
gen die kostenlose Lehrstellenbörse.

Einfach über das Kundenportal 
https://service.hwk-reutlingen.de/login/ einloggen und eintra-
gen.

Oder Sie rufen an unter 07121 / 2412-0 oder senden eine E-Mail 
an: ausbildung@hwk-reutlingen.de.

Die Stelle erscheint dann direkt in der Lehrstellenbörse unter  
https://service.hwk-reutlingen.de/lehrstellenangebotssuche/ 
und in der App „Lehrstellenradar“.

Agentur für Arbeit

Berufsberatung für Erwachsene  
in der VHS Burladingen
Sprechstunde am 22. Mai von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Wo kann ich berufliches Wissen updaten? Wie kann ich mehr Ver-
antwortung im Job übernehmen? Wer bezahlt meine Weiterbil-
dung? Was könnte mein nächster Karriereschritt sein? Wie schaffe 
ich es nach Kindererziehung oder Pflege zurück in die Berufswelt?
Katja Danhammer, Berufsberaterin für Erwachsene, beantwortet 
diese und weitere Fragen am 22. Mai von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
in ihrer Sprechstunde mit persönlichen Einzelgesprächen in der 
VHS Burladingen im Rathaus, Besprechungszimmer Vorderge-
bäude, Hauptstraße 49, 72393 Burladingen.

Informiert wird über Trends und Veränderungen der Arbeitswelt 
und die sich daraus ergebenden Chancen. Teilnehmende erfah-
ren, warum lebenslanges Lernen entscheidend für die berufliche 
Entwicklung ist und wie es helfen kann, sich an die Veränderun-
gen des Arbeitsmarktes anzupassen. Zum Beratungsangebot 
gehören auch die unterschiedlichen Möglichkeiten der Weiter-
bildung, Ressourcen und Tools zum Finden der passenden Wei-
terbildung sowie Informationen über verschiedene Förderungen 
und finanzielle Unterstützung, die helfen können, eine Weiterbil-
dung zu realisieren.

Dieses Beratungsangebot richtet sich an beschäftigte Personen, 
Wiedereinsteigende sowie alle, die sich mit beruflicher Neuorien-
tierung beschäftigen, egal, ob sie auf der Suche nach neuen He-
rausforderungen sind oder einfach nur ihre Optionen erkunden 
möchten.

Anmeldungen für ein Zeitfenster zur kostenlosen Beratung im 
persönlichen Gespräch im Rahmen der Sprechstunde sind telefo-
nisch oder per E-Mail direkt bei der VHS Burladingen möglich. Die 
Kontaktdaten sind unter http://www.vhsburladingen.de/kontakt 
zu finden.

Der Beratertag findet in regelmäßigen Abständen statt. Der 
nächste Termin ist am 17. Juli von 9 bis 14 Uhr geplant.

Regierungspräsidium Tübingen

B 463, Instandsetzung Tunnel Albstadt-Laufen und 
weitere Erhaltungsmaßnahmen

Vollsperrung der B 463 zwischen Balingen-Dürrwangen und 
Albstadt-Laufen seit Montag, 12. Mai 2025
Seit Oktober 2024 laufen die Instandsetzungsarbeiten am Tunnel 
in Albstadt-Laufen, die den Erhaltungsschwerpunkt bei den Bun-
desstraßen im Zollernalbkreis darstellen. Als weitere Erhaltungs-
maßnahme findet begleitend ein Ersatzneubau der Brücke über 
die Eyach bei Albstadt-Laufen statt. Hier wurde die Behelfsbrücke 
eingehoben. In der nun folgenden Bauphase stehen im Bereich 
der Brücke über die Eyach und beim Tunnel in AlbstadtLaufen 
Arbeiten an, die nur unter Vollsperrung der Bundesstraße durch-
geführt werden können. Seit Montag, 12. Mai 2025, wird die  
B 463 für einen Zeitraum von voraussichtlich vier Wochen voll 
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gesperrt. Ziel ist es, die Vollsperrung der B 463 zwischen Balin-
gen-Dürrwangen und Albstadt-Laufen am Freitag, 6. Juni 2025, 
aufzuheben.

Verkehrsführung
Seit Montag, 12. Mai 2025, muss der Abschnitt der B 463 zwischen 
Balingen-Dürrwangen und Albstadt-Laufen voll gesperrt werden. 
Der Verkehr in Fahrtrichtung Balingen wird ab Albstadt-Lautlin-
gen – wie bisher – über die Albstädter Ortsteile Margrethausen, 
Pfeffingen und die Balinger Ortsteile Zillhausen, Stockenhausen 
und Dürrwangen geleitet. Der Verkehr in Fahrtrichtung Sigmarin-
gen wird ab diesem Zeitpunkt in umgekehrter Richtung ebenfalls 
über die Teilorte geführt. In Albstadt-Lautlingen werden an der 
Kreuzung B 463 Laufener Straße/B 463 Ebingertalstraße/K 7151 
Höristraße die Fahrbeziehungen eingeschränkt. Von Sigmarin-
gen kommende Verkehrsteilnehmende in Richtung Albstadt-
Laufen, sowie in den südlichen und westlichen Teil von Albstadt-
Lautlingen und nach Meßstetten werden über die Falkenstraße, 
Von-Stauffenberg-Straße, Eschachstraße in Albstadt-Lautlingen 
umgeleitet.

 
Infos vom Landratsamt Sigmaringen

Veranstaltung im Wald stärkt den Glauben an das 
eigene Ich
Der Fachbereich Forst des Landkreises Sigmaringen und Natur-
Coachin Marion Enke laden für Sonntag, 25. Mai, von 14 bis 16 
Uhr zu einer Veranstaltung unter dem Motto „Der Glaube an dein 
Ich“ ein. Inmitten der malerischen Kulisse des Donautals bietet 
sich den Teilnehmenden die Gelegenheit, dabei die eigene Resili-
enz zu entdecken und zu stärken.

Das zweistündige Programm nutzt die Kraft der Natur, um den 
Blick auf den eigenen Zustand und persönliche Bedürfnisse zu 
schärfen. Die Kombination aus Naturerlebnis und gezieltem Re-
silienztraining verspricht, den Glauben an sich selbst nachhaltig 
zu festigen. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz Hofstättle in Gu-
tenstein. Die Teilnahmegebühr in Höhe von 15 Euro pro Person 
wird vor Ort in bar entrichtet. Die Teilnehmenden sollten ein Sitz-
kissen, festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung mitbringen.

Für die Teilnahme an der Veranstaltung, die sich vorrangig an 
Erwachsene richtet, ist eine Anmeldung erforderlich. Entgegen-
genommen wird diese bis Montag, 19. Mai, unter der Telefon-
nummer 07571 102-2510 und per E-Mail an post.forst@lrasig.de. 
Detaillierte Informationen zur Anfahrt gibt es im Internet unter 
www.landkreis-sigmaringen.de/waldkalender

Baumartenpfad bietet Naturfreunden  
einen Einblick in die heimische Flora
Anlässlich des Tags der Artenvielfalt des Landesnaturschutzver-
bands Baden-Württemberg findet am Sonntag, 25. Mai, von 15 
bis 17 Uhr eine Führung durch den Baumartenpfad in Leibertin-
gen statt. Unter der Leitung von Revierleiter Christoph Möhrle 
und Thomas Kuß vom Fachbereich Forst des Landratsamts Sig-
maringen besteht für die Teilnehmenden die Möglichkeit, seltene 
Baumarten wie den Wildapfel und den Speierling kennenzuler-
nen und interessante Details zu allen heimischen Baumarten zu 
erfahren. Die etwa zweistündige Führung richtet sich an Natur-
freunde aller Altersgruppen und bietet eine hervorragende Gele-
genheit, die heimische Flora zu entdecken.

Der landesweite Tag der Artenvielfalt umfasst zahlreiche Aktivi-
täten in der Region. Gleichzeitig mit zahlreichen anderen Einzel-
veranstaltungen in ganz Baden-Württemberg wird im Landkreis 
Sigmaringen das Augenmerk auf die bemerkenswerte Arten-
vielfalt der Region gelegt. Der Treffpunkt für die Veranstaltung 
befindet sich am Wanderparkplatz beim Walderlebnispfad in 
Leibertingen. Der genaue Standort kann über die Internetseite  
www.landkreis-sigmaringen.de/waldkalender eingesehen wer-

den. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Fragen beantworten 
die Mitarbeitenden des Fachbereichs Forst gerne unter der Tele-
fonnummer 07571/102-2510 oder per E-Mail an 
post.forst@lrasig.de.

Schülerinnen und Schüler schnuppern Praxisluft im 
Landratsamt
Jugendliche verschiedener Schulen haben in der zweiten Os-
terferienwoche die Gelegenheit genutzt, bei einem freiwilligen 
Praktikum praxisorientierte Einblicke in den Beruf der bezie-
hungsweise des Verwaltungsfachangestellten zu erhalten. Im 
Landratsamt informierten sich die elf Schülerinnen und Schüler 
aus erster Hand über die Aufgaben und Ausbildungsmöglichkei-
ten beim Landkreis Sigmaringen.

Auszubildende stellten den Beruf der Verwaltungsfachangestell-
ten vor und beantworteten alle Fragen rund um den Azubi-Alltag, 
die Berufsschule und die Abschlussprüfungen. Um sich den Un-
terricht an der Berufsschule besser vorstellen zu können, wurden 
gemeinsam einzelne Übungsaufgaben gelöst. Die Schülerinnen 
und Schüler besuchten verschiedene Fachbereiche des Landrat-
samts und erhielten so einen Einblick in die typischen Aufgaben 
eines beziehungsweise einer Verwaltungsfachangestellten.

Eine Führung durch das gesamte Gebäude bot den Jugendlichen 
weitere spannende Blicke hinter die Kulissen. Mit einem Bewer-
bertraining wurden sie auf die bevorstehende Bewerbungsphase 
vorbereitet und erhielten Tipps zum Erstellen von überzeugen-
den Bewerbungsunterlagen und zum Verhalten im Vorstellungs-
gespräch.

Die erfolgreiche Praktikumswoche zeigt, wie wertvoll eine frühe 
berufliche Orientierung ist. Das Landratsamt bietet regelmäßig 
Praktikumswochen an. Außerdem können in allen Ausbildungs-
berufen Schülerpraktika absolviert werden. Interessierte Schüle-
rinnen und Schüler können sich jederzeit online unter 
karriere.landkreis-sigmaringen.de für ein Praktikum bewerben.

Deutsche Rentenversicherung

Wie sich Pflege von Angehörigen auf die Rente 
auszahlt

Voraussetzungen und Auswirkungen
Am 12. Mai, dem Geburtstag von Florence Nightingale, erinnert 
dieser Aktionstag an die unverzichtbare Arbeit der professionell 
Pflegenden. Die 1910 verstorbene britische Krankenschwester 
gilt als Begründerin der modernen Krankenpflege. Doch eben-
falls Menschen, die ihre Angehörigen privat pflegen, sind eine 
wichtige Stütze für die Gesellschaft. Wer Angehörige ehrenamt-
lich, also „nicht erwerbsmäßig“ pflegt, kann auch ohne eigene 
Beiträge einen Rentenanspruch erwerben. Das gilt außerdem für 
die Pflege von Nachbarn oder Bekannten. Darauf weist die Deut-
sche Rentenversicherung Baden-Württemberg (DRV BW) hin.

Welche Voraussetzungen gelten und wie sich Pflege auf die 
Rente auswirkt
Damit die Pflegekasse Rentenbeiträge für die Pflegeperson zahlt, 
müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein: Die zu pflegen-
de Person wird von der Pflegeperson zu Hause gepflegt, benötigt 
mindestens Pflegegrad 2, und der Pflegeaufwand beträgt min-
destens 10 Stunden pro Woche, verteilt auf mindestens zwei Tage 
in der Woche. Neben der Pflege ist eine Erwerbstätigkeit von ma-
ximal 30 Stunden pro Woche möglich. Außerdem muss die Pflege 
notwendig sein. Dies prüft der Medizinische Dienst der Kranken-
versicherung. Die zu pflegende Person muss Anspruch auf Leis-
tungen der gesetzlichen oder privaten Pflegeversicherung haben 
und der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt muss in Deutsch-
land, im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz sein.
Wie sich die Pflege auf die Rente auswirkt (monatlicher Renten-
anspruch für ein Jahr Pflege):
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•	 Pflegestufe 2: zwischen 6,61 und 9,45 Euro
•	 Pflegestufe 3: zwischen 10,53 und 15,05 Euro
•	 Pflegestufe 4: zwischen 17,15 und 24,50 Euro
•	 Pflegestufe 5: zwischen 24,50 und 35,00 Euro

Die genaue Berechnung hängt davon ab, ob die Pflegebedürfti-
gen nur Sachleistungen, Kombinationsleistungen oder nur Pfle-
gegeld von der Pflegekasse erhalten.

Information
Mehr Informationen enthält die kostenfreien Broschüre „Rente 
für Pflegepersonen: Ihr Einsatz lohnt sich“. Sie kann unter 
www.deutsche-rentenversicherung.de heruntergeladen oder 
bestellt werden.

Nichtamtliche Mitteilungen

Tierärztlicher Notdienst  
am Sonntag, 18.05.2025

Für alle Tiere:
Tierarztpraxis 
Dr. Busch

Bittelschießerstr. 7
72488 Sigmaringen

Tel.: 07571/13654

Für Kleintiere und Pferde:
Tierärztliche 
Praxis Dr. Eggert

J.-Brahms-Str. 3
72461 Albstadt

Tel.: 07432/99060

 
Bundeswehr Schießwarnung

Schießwarnung Nr. 21/2025
Auf dem Truppenübungsplatz Heuberg (einschließlich Außenge-
lände) findet zu folgenden Zeiten Schießen/Sprengen statt:
Datum Zeit (von - 

bis) *)
Montag, 19.05.2025 06:45 Uhr 16:15 Uhr
Dienstag, 20.05.2025 06:45 Uhr 00:30 Uhr
Mittwoch, 21.05.2025 06:45 Uhr 00:30 Uhr
Donnerstag, 22.05.2025 06:45 Uhr 16:15 Uhr
Freitag, 23.05.2025 06:45 Uhr 12:30 Uhr
Samstag, 24.05.2025 Kein Schießen Kein Schießen
Sonntag, 25.05.2025 Kein Schießen Kein Schießen

*) die angegebenen Zeiten sind Ortszeiten

An den Tagen, die in der äußeren rechten Spalte mit „Spr“ ge-
kennzeichnet sind, findet Sprengen auf dem Truppenübungs-
platz statt!

„VORSICHT BLINDGÄNGER“
Das Betreten und Befahren des Truppenübungsplatzes ist 
lebensgefährlich und daher verboten (auch mit Fahrrädern 
und sonstigem Sportgerät)!
Übungen mit Kampffahrzeugen, Straßenverschmutzungen, un-
beleuchtete und getarnte Fahrzeuge sind eine ständige Gefahr 
auf dem Truppenübungsplatz Heuberg. Es ist jederzeit mit Voll-
sperrung der Ringstraße und mit Kontrollen durch die Truppen-
übungsplatzkommandantur Heuberg und das Feldjägerdienst-
kommando (Militärpolizei) zu rechnen!

Im Rahmen ihres dienstlichen Auftrages haben die Truppen-
übungsplatzkommandantur Heuberg und das Feldjägerdienst-
kommando (Militärpolizei) dort gegenüber Zivilpersonen das 
Recht zur Personenüberprüfung und zur Kontrolle der „Berechti-
gung zum Befahren der Ringstraße“. Zuwiderhandlungen gegen 

das Betretungsverbot erfüllen den Tatbestand des § 114 Ord-
nungswidrigkeitengesetz und werden unverzüglich zur Anzeige 
gebracht. Darüber hinaus können sie als Hausfriedensbruch eine 
Strafanzeige nach sich ziehen.

Neues aus der Bücherei

Bücherflohmarkt - Aktion Lesestart

Bücherflohmarkt
Ab sofort findet wieder ein Bücherflohmarkt in der Bücherei statt.
Viele gespendete Bücher aus allen Sachgebieten, sowie aussor-
tierte Bücher der Bücherei laden zum Stöbern ein.

Während der normalen Ausleihzeit der Bücherei
montags, von 15.30 bis 18.30 Uhr
können Sie aus dem reichhaltigen Angebot ihre Auswahl treffen.

Der Bücherflohmarkt wird ständig aktualisiert.

Der Erlös kommt der Bücherei in Form von neuen Büchern zu-
gute.

Aktion Lesestart
Alle Kinder, die in diesem Jahr 3 Jahre alt sind oder werden, dür-
fen sich in der Bücherei das kostenlose Lesestart-Set abholen.
Dieses Set beinhaltet ein kleines Bilderbuch und Informations-
material für die Eltern.

Bitte nutzen Sie dieses kostenlose Angebot der Bücherei.
Sie müssen dazu kein eingetragener Leser sein.
Übrigens: Die Ausleihe ist bei uns kostenlos!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Ihr Büchereiteam

Tipp für Autoren

Bildgröße in Artikelstar
In Artikelstar können Sie nach dem Hochladen eines Bildes 
auswählen, ob dieses standardmäßig „Ganzspaltig“ oder nur 
„Halbspaltig“ veröffentlicht werden soll. Der Größenwunsch 
kann nur mit entsprechender Bildqualität umgesetzt werden.
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Nachrichten der Schulen

 Nachbarschaftsgrundschule 
Schwenningen

Kleiner Einblick in die Geschichtsbücher der Schüler der 4. Klasse

Schulzentrum Stetten
am kalten Markt 
Gemeinschaftsschule

 

Ein Ausflug in das Mittelalter: Besuch auf dem  
Campus Galli

 
� Foto: Sarah Birkhofer

Am Mittwoch, dem 07. Mai 2025, unternahmen die Lerngruppen 
7.1 und 7.2 im Rahmen des Geschichtsunterrichts einen Ausflug 
zum Campus Galli in Meßkirch. Hierbei tauchten die Schülerin-
nen und Schüler in das Leben des frühen Mittelalters ein.

Im Rahmen einer Führung erhielten sie interessante Einblicke in 
das Alltagsleben und die Bauweise des Mittelalters. Besonders 
begeistert waren die Jugendlichen davon, selbst aktiv werden zu 
dürfen: Sie mahlten Mehl mit einer Handmühle, versuchten sich 
im Spinnen von Baumwolle und erlebten hautnah, wie mühsam 
Arbeit ohne moderne Technik war. Neben dem praktischen Ar-
beiten blieb auch Zeit für ein gemeinsames Vesper in der Natur.
Ein herzliches Dankeschön gilt allen Eltern, die durch ihre Fahrbe-
reitschaft diesen besonderen Tag möglich gemacht haben!

Jugendmusikschule Zollernalb

1.000 Kinderstimmen erklingen in der Stadthalle 
Balingen – Schülerinnen und Schüler aus 12  
Grundschulen zeigen „Singen ist ne coole Sache!“
Am Dienstag, 6. Mai 2025, fand in der Stadthalle Balingen der 
„Grundschulsingtag“ mit SingPausen-Konzert statt. Die Jugend-
musikschule Zollernalb e.V. veranstaltete dieses besondere Kon-
zert in Zusammenarbeit mit der Jugendmusikschule Balingen 
und dem Kultusministerium Baden-Württemberg als Förderer 
des Grundschulsingtages 2025.
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Über 1000 Kinder aus 12 Grundschulen füllten den großen Saal 
der Stadthalle, um gemeinsam zu singen und den anwesenden 
Ehrengästen zu zeigen, was sie im Rahmen der wöchentlich statt-
findenden SingPausen gelernt haben. Die Grundschulen aus Bur-
ladingen und Umgebung, aus Balingen, Schwenningen/Heuberg, 
Nusplingen, Meßstetten, Geislingen und Schömberg sind aktuell 
Kooperationspartner einer Musikschule und führen die SingPau-
sen und die Arbeit mit der Ward-Methode an ihrer Schule durch.

Die Ward-Methode beruht auf der relativen Solmisation. Sie un-
terstützt die Kinder beim Singen die Töne mit dem Körper zu 
verbinden und arbeitet parallel daran, ein Gefühl für den Rhyth-
mus in der Musik zu bekommen. Die Grundschulkinder lernen so 
spielerisch ihre Stimme kennen und schulen das Gehör und die 
Atmung.

Am Dienstagvormittag ging es aber keineswegs theoretisch im 
Konzertsaal zu, sondern die Kinder präsentierten ihre wohlklin-
genden Stimmen. Dabei wurden Sie von einer Band aus Musi-
kerinnen und Musikern, der Musikschulen Burladingen und der 
Zollernalb Musikschule begleitet. Stephanie Wunder, Schulleite-
rin der Jugendmusikschule Zollernalb war ganz überwältigt vom 
Anblick all der Kinder und brachte ihre große Freude darüber 
zum Ausdruck. Ebenso begeistert war die Schirmherrin Gerlinde 
Kretschmann, die als Vorsitzende der Stiftung „Singen mit Kin-
dern“ nach Balingen gekommen war. Sie freute sich besonders 
darüber, dass ihr Lieblingslied „die Gedanken sind frei“ gesungen 
wurde. „Ich habe noch nie so viele Kinder auf einmal singen ge-
hört. Es ist ein wunderbares Konzert. Genießt den Tag und ge-
nießt die Musik.“ Mit dieser Botschaft beendete sie das kurze In-
terview, das Stephanie Wunder mit ihr führte.

Wunder bedankte sich zu Beginn des Konzertes bei allen Unter-
stützern des Projektes „SingPause Zollernalb“, die als Ehrengäste 
auf der Empore den Kindern zuhörten. Dank großzügiger Unter-
stützung konnte allen Teilnehmern ein T-Shirt mit speziellem Auf-
druck geschenkt werden.

Ministerialdirigentin Dörte Conradi und Dr. Rüdiger Jennert ka-
men vom Kultusministerium und lobten das besondere Projekt 
und die großartige Gestaltung des Vormittags für die Schülerin-
nen und Schüler. Sie lauschten noch einige Minuten im Foyer, als 
für alle Kinder das „Märchen in Blech“ als zweiter Teil des Konzert-
vormittags gespielt wurde und freuten sich über viele glückliche 
Gesichter. Voller Stolz verließen die Schülerinnen und Schüler 
die Stadthalle und waren sich einig: diesen besonderen Schultag 
werden sie lange in Erinnerung behalten.

Text: Stephanie Simon

 
� Foto: JMS-Zollernalb

Kirchliche Nachrichten

 
Seelsorgeeinheit Heuberg St. Barbara

Gottesdienstordnung 16.05.2025 – 25.05.2025

Samstag, 17.05.
Stetten a. k. M. 	 18:30 Uhr 	�Versöhnungsfeier für die Jugendli-

chen des Firmweg aus Stetten a. k. 
M. mit Nusplingen, Glashütte, Stor-
zingen und Frohnstetten

Sonntag, 18.05. � Fünfter Sonntag der Osterzeit
L1: Apg 14,21b-27; � L2: Offb 21,1-5a
Schwenningen 	 09:00 Uhr 	Eucharistiefeier
Hartheim 			  10:00 Uhr 	�Maiandacht mitgestaltet  

vom Musikverein am Bildstöckle
Storzingen 		  10:30 Uhr 	Eucharistiefeier
Schwenningen 	 18:30 Uhr 	�Maiandacht mitgestaltet  

durch den Kirchenchor
Stetten a. k. M. 	 18:30 Uhr 	�Maiandacht mitgestaltet  

mit dem Kirchenchor

Dienstag, 20.05.
Heinstetten 		  18:30 Uhr 	Eucharistiefeier

Mittwoch, 21.05.
Nusplingen 		  08:00 Uhr 	Eucharistiefeier

Donnerstag, 22.05.
Frohnstetten 	 18:30 Uhr 	�Maiandacht mitgestaltet durch den 

Kirchenchor und Musikverein mit 
anschließendem gemütlichem Bei-
sammensein

Hartheim 			  18:30 Uhr 	Eucharistiefeier

Samstag, 24.05.
Frohnstetten 	 14:30 Uhr 	�Trauung des Brautpaares Maria  

Reule geb. Adelbert und Pascal Reule

Sonntag, 25.05. � Sechster Sonntag der Osterzeit
L1: Apg 15,1-2.22-23; � L2: Offb 21,12-14.22-23
Heinstetten 		  09:00 Uhr 	�Eucharistiefeier zum Gedenken an 

Käthe und Eugen Drissner, Ferdi-
nand Buhl und Angehörige

Schwenningen 	 10:00 Uhr 	Wort-Gottes-Feier
Frohnstetten 	 10:00 Uhr 	Wort-Gottes-Feier
Stetten a. k. M. 	 10:30 Uhr 	Familiengottesdienst
Stetten a. k. M. 	 11:30 Uhr 	Taufe

Gebetskreise
Kirche Schwenningen:
Rosenkranzgebet Montag – Freitag um 13:30 Uhr
Gebetskreis jeden 2. Mittwoch um 14:30 Uhr im Jugendheim Don 
Bosco
Kirche Heinstetten:
Rosenkranzgebet Montag bis Samstag um 18:30 Uhr.
Gebetskreis jeden Mittwoch um 15:00 Uhr in der Pfarrscheuer, 
außer in den Schulferien.
Im Mai und Juni werde die Andachten am Sonntag um 18.30 
Uhr bei gutem Wetter beim Kapelle gebetet.
Im Juli wird die Andacht beim Kapelle bei den Linden gebe-
tet.
Kirche Hartheim:
Rosenkranzgebet jeden Mittwoch um 14:00 Uhr

Alles auf einen Blick
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KONTAKTE:
Ihre Ansprechpartner in der Seelsorgeeinheit:
Homepage: www.se-heuberg.de
Pfarrer Markus Manter
Tel.: 07573/2215
markus.manter@se-heuberg.de
Diakon Paul Gasser
Tel.: 07573/2215
paul.gasser@se-heuberg.de
In dringenden seelsorgerischen Notfällen können Sie sich bei un-
serem Diakon Paul Gasser unter Telefonnummer 01520 9370273 
melden.
Diakon Michael Adelbert
Tel.: 07573/2215
michael.adelbert@se-heuberg.de
In dringenden seelsorgerischen Notfällen können Sie sich bei 
unserem Diakon Michael Adelbert unter privater Telefonnummer 
07573/5591 melden.

Unsere Öffnungszeiten im Pfarramt in Stetten a. k. M.
Montag 			   09:00 Uhr – 12:00 Uhr
Mittwoch 			  14:00 Uhr – 17:00 Uhr
Donnerstag 		  09:00 Uhr – 12:00 Uhr
Tel.: 07573/2215
Kath. Pfarramt, Pfarrgasse 1, 72510 Stetten a. k. M.
E-Mail: stetten@se-heuberg.de

Informationen und Veranstaltungen
Wir bitten um Beachtung:
Mitteilungen für die kirchlichen Nachrichten müssen bei uns im 
Pfarrbüro bis spätestens Donnerstag 10:00 Uhr eingegangen 
sein. Später eingegangene Mitteilungen können nicht mehr be-
rücksichtigt werden oder werden im darauffolgenden Amtsblatt 
veröffentlicht. Wir bitten um Ihr Verständnis. Vielen Dank.

Termine für die Firmung 2025
Probe in Schwenningen:
Am Freitag, 23. Mai 2025, um 17:00 Uhr in der Pfarrkirche St. 
Kolumban in Schwenningen

Bitte bringt euer Anmeldeformular ausgefüllt mit!

Probe in Stetten a. k. M.
Am Samstag, 24. Mai 2025, um 10:00 Uhr in der Pfarrkirche St. 
Mauritius in Stetten a. k. M.

Bitte bringt euer Anmeldeformular ausgefüllt mit!

Probe für die Ministranten/innen der Seelsorgeeinheit
Für den Firmgottesdienst in Schwenningen findet die Probe 
am Samstag, 24. Mai 2025, um 14:00 Uhr in der St.-Kolum-
ban-Kirche in Schwenningen statt.

Für den Firmgottesdienst in Stetten a. k. M. findet die Probe am 
Samstag, 24. Mai 2025, um 16:00 Uhr in der St.-Mauritiuskirche in 
Stetten a. k. M. statt.

Erstkommunion am 27. April 2025 in Schwenningen

 
� Fotos: Maren Schulz

Erstkommunion in unserer Seelsorgeeinheit in den Gottesdiens-
ten in Schwenningen und Stetten a. k. M.

Wenn Kinder in festlichem Weiß mit strahlenden Gesichtern zur 
Kirche ziehen, dann ist ein ganz besonderer Tag gekommen: der 
Weiße Sonntag.

Für viele Mädchen und Jungen in unserer Seelsorgeeinheit sind 
diese Sonntage nach Ostern ein bedeutender Schritt auf ihrem 
Glaubensweg – die Feier der Erstkommunion.

In der frühen Kirche war er der Tag, an dem die in der Osternacht 
getauften Christen zum ersten Mal in der weißen Taufkleidung 
am Gottesdienst teilnahmen, ein Symbol für neues Leben in 
Christus. In Schwenningen und Stetten a. k. M. wurde die Erst-
kommunion für alle unsere Gemeinden in der Seelsorgeeinheit 
gefeiert – ein Fest, das die Verbindung der Kinder mit Jesus Chris-
tus auf besondere Weise stärkt.

Gemeinschaft erleben – Glauben entdecken!
In der Erstkommunionvorbereitung entdecken die Kinder, was 
es bedeutet, Teil der Kirche zu sein. Sie lernen das gemeinsame 
Gebet, die Bedeutung des Brotteilens – und was es heißt, Jesus in 
ihrem Leben zu begegnen.

Die Feier in der Gemeinde wird so zu einem Zeichen der Verbun-
denheit, des Miteinanders und der Hoffnung – in einer Zeit, in der 
genau das so wichtig ist.

Wir freuen uns, dass so viele Jungen und Mädchen zum ersten 
Mal die Heilige Kommunion empfangen haben und damit noch 
tiefer in unsere Gemeinschaft hineinwachsen können. Nun seid 
ihr Teil der Mahlgemeinschaft, das ist ein großes Geschenk. Und 
ihr, liebe Kinder, seid ein Geschenk für uns als Kirche.

So grüßen wir euch voller Dankbarkeit und Freude

Euer Gemeindeteam

„Sein Lebenswerk“
Ein Buch über Pater Tutilo Gröner Malermönch aus Beuron.
Sein Lebenswerk wurde von Josef Kugler, Chronist und Heimat-
forscher, in einem Buch verfasst.

Es liegt in der Kirche aus und kann für 45 € erworben werden.
Bestellung über Maria Kille.

Maiandacht beim Bildstöckle
Zu unserer Maiandacht beim Bildstöckle am Sonntag, 18. Mai 
2025, um 10:00 Uhr, mitgestaltet vom Musikverein Hartheim, 
laden wir recht herzlich ein.

Taufe
Der nächste Tauftermin in unserer Seelsorgeeinheit ist am 
Sonntag, 25. Mai 2025, um 11:30 Uhr in der Pfarrkirche St. 
Mauritius in Stetten a. k. M.

Das Taufgespräch findet am Dienstag, 13.05.2025, um 17:00 Uhr 
im Pfarrhaus in Stetten a. k. M. statt.

Bitte melden Sie Ihr Kind vor dem Taufgespräch telefonisch im 
Pfarrbüro an.

Vielen Dank.

Gute Besserung
Die Hefte „Gute Besserung“ können während der Öffnungszeiten 
im Zwischengang vom Pfarramt in Stetten a. k. M. abgeholt wer-
den.



12   |   � Amtsblatt der Gemeinde Schwenningen · 16. Mai 2025 · Nr. 20

Evangelische Kirchengemeinde
Stetten a. k. M.

 

Gottesdienste/Veranstaltungen:

Wir bitten um Beachtung:
Während der Vakanzzeit feiern wir in Stetten Gottesdienst 
am 1., 3. und ggfls. am 5. Sonntag im Monat.

Wir bemühen uns, an Feiertagen, die auf einen Sonntag außer-
halb dieser Regelung fallen, ebenfalls Gottesdienst in Stetten zu 
feiern.

HEUTE:
Donnerstag, 15. Mai 2025
15 - 17 Uhr 	 Begegnungscafé „Kenn-i-di?“
				�    in den Gemeinderäumen in der Evang. Kirche 

(ehem. Pfarrwohnung)
				    (s. ökum. Nachrichten)

Sonntag, 18. Mai 2025 � (Kantate)
10:00 Uhr 	 Gottesdienst mit Abendmahl
				    (mit Präd. Regina Gratius)
				    Evang. Kirche

Mittwoch, 21. Mai 2025
9:30 Uhr 		  Treffen der Krabbelgruppe
				    im Rettungszentrum Stetten a.k.M.

Samstag, 24. Mai 2025
14:00 Uhr 	 Konfirmations-Gottesdienst
				�    (mit Pfr. Sebastian Degen und Diakonin Tina Klai-

ber)
				    Evang. Kirche

Sonntag, 25. Mai 2025 � (Rogate)
10:30 Uhr 	 Ökum. Familiengottesdienst
				    Kath. Kirche St. Mauritius Stetten a.k.M.
				    Bei gutem Wetter auf dem Kirchvorplatz!

In eigener Sache:
Verabschiedung von Frau Sabine Dankert aus dem Dienst der 
Ev. Kirchengemeinde

 
drei Menschen vor dem Altar� Foto: Evang. Kirchengemeinde

Vergangenen Sonntag verabschiedete die Evangelische Kirchen-
gemeinde Frau Sabine Dankert.

Über 13 Jahre lang war sie ehrenamtlich für die evangelische Kir-
che tätig. Ob Schneeräumen im Winter, Unkraut jäten im Frühjahr 

und Sommer oder im Herbst das Laub der großen Lindenbäume 
auf unserem Kirchhof zusammenkehren zählten zu ihren Aufga-
ben.

Der Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Stephan Spillecke, 
und Vakanzvertreter Ulrich Aeschbach dankten Frau Dankert für 
ihre jahrelange Arbeit im Dienst der Kirchengemeinde. Mit einem 
Blumenstrauß und einem Gutschein wurde sie feierlich im Got-
tesdienst verabschiedet.

Für ihren weiteren Lebensweg wünschen wir Frau Dankert alles 
Liebe und Gute. Vor allem aber Gesundheit und Gottes Segen.

Ihre Ansprechpartner im Pfarrbüro:
Geschäftsführender Vakanzvertreter
Diakon Ulrich Aeschbach
Untere Walkestraße 19
78333 Stockach
Tel. 07771/44 74 (Anrufbeantworter)

Seelsorgerliche Anliegen:
Pfarrerin
Anja Kunkel
Conradin-Kreutzer-Str. 17
88605 Meßkirch
Tel. 07575/925 383
Weiterhin ist unsere Pfarramtssekretärin Regina Gratius zu den 
bekannten Sprechzeiten für Sie da.

Sprechzeiten Pfarrbüro
Dienstagvormittag von 			   08:30 – 11:30 Uhr
Donnerstagnachmittag von 		 14:30 - 17:30 Uhr
Pfarramtssekretärin: Regina Gratius
Pfarrbüro: Guldenbergstr. 1, 72510 Stetten a.k.M.
Telefon: 07573/5304
E-Mail: stetten@kbz.ekiba.de

Sprechzeiten nach telefonischer Terminvereinbarung
Telefon: 07573/5304

Telefonseelsorge:
(kostenlos, rund um die Uhr) 0800 111 0 111
Internet-Seelsorge: www.kummernetz.de
E-Mail: beratung@telefonseelsorge.de

Wochenspruch
„Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder.“
� Psalm 98,1

Unsere Vereine berichten

 Altenwerk St. Kolumban 
Schwenningen

Schwenninger Senioren
Die Senioren aus Schwenningen, Heinstetten und Hartheim wer-
den am Dienstag, 03.06.2025, einen Ausflug zur Insel Reichenau 
machen. Für die Schwenninger ist Abfahrt um 10:30 Uhr beim Be-
triebshof der Firma Beck in der Talstraße. Die Senioren aus Hart-
heim und Heinstetten werden anschließend abgeholt. Wir wer-
den zum Mittagessen gegen 12 Uhr im Gasthaus Schiff auf der 
Insel Reichenau erwartet. Im Anschluss werden wir mit dem Bus 
eine geführte Inselführung machen. Im Anschluss an die Führung 
hat jeder noch Zeit zur freien Verfügung, ehe wir gegen 17:30 Uhr 
die Heimfahrt antreten werden.

Anmeldungen zu diesem Ausflug nimmt Anna gerne entgegen, 
Telefon 1584.

Die Organisatoren Hans und Anna
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Frauenkreis Schwenningen

Einladung zur Maiandacht
Am Mittwoch, 21.05.2025, treffen wir uns um 14.00 Uhr an der 
Heuberghalle zur gemeinsamen Abfahrt nach Schönfeld zur Ka-
pelle. Wir wollen dort eine gemeinsame Maiandacht halten.

Anschließend sind wir im Weinhaus Siber bei Lilli zu Kaffee und 
Kuchen angemeldet.

Es ergeht herzliche Einladung an alle.

Hilde, Petra und Renate

 
Freiwillige Feuerwehr Schwenningen

Feuerwehrprobe
Am Donnerstag, dem 15. Mai 2025, um 20:00 Uhr, findet eine 
Feuerwehrprobe für die Einsatzabteilung statt.

Ich bitte um pünktliches und vollzähliges Erscheinen.

Christine Siber, Schriftführerin

Wanderung der Freiwilligen Feuerwehr
Am Sonntag, dem 18. Mai 2025, findet unsere diesjährige Wande-
rung der Freiwilligen Feuerwehr statt. Los geht‘s am Feuerwehr-
haus um 10 Uhr, wir wandern über Horen, Wüste und Wanne. Die 
erste Pause gibt es dann für uns an der Hauserweite. Nach der 
Stärkung gehen wir über den Hartheimerweg, überqueren dann 
die Straße Richtung Schönfeld. An der Wendelinuskapelle gibt es 
nochmal einen kleinen Stopp für uns. Nach dieser Rast treten wir 
dann den Rückweg an Richtung Schwenningen. Am Feuerwehr-
haus wieder angekommen, werden wir den Mittag noch in ge-
mütlicher Runde ausklingen lassen. Die Strecke ist für Kinderwa-
gen, Bollerwagen, Rollator und auch andere Gefährte geeignet.

Christine Siber, Schriftführerin

Männergesangverein "Eintracht" 
Schwenningen

 

Einladung zum Frühjahrskonzert
Liebe Freunde des Chorgesangs,
der Frühling bringt neues Leben in die Natur – und wir wollen 
dies musikalisch untermalen!
Gemeinsam mit unseren Gastvereinen laden wir euch herzlich zu 
einem unvergesslichen Frühlingskonzert ein:

	 Samstag, 24.05.2025, 20:00 Uhr,  
	 Heuberghalle in Schwenningen

Freut euch auf einen abwechslungsreichen Abend mit beeindru-
ckenden Darbietungen vom Männergesangverein Liederkranz 
Straßberg, Gesangverein Harmonie Bubsheim, Männergesang-
verein Liederkranz Stetten a. k. M., Männerchorgemeinschaft 
Buchheim/Thalheim und vom Gastgeber Männergesangverein 
Eintracht Schwenningen.

Lasst euch von harmonischen Klängen und bekannten Melodien 
in die Welt der Chormusik entführen.
Der Eintritt ist frei!
Wir freuen uns auf euch und einen musikalischen Frühlingsabend.

Mit herzlichen Grüßen

Männergesangverein Eintracht Schwenningen

Schwäbischer Albverein
 

Wanderung zum Gansnestturm und Kolbinger Höhle 
25.05.2025
Am Sonntag, 25.05.2025, findet die nächste Wanderung des Alb-
verein Schwenningen statt.

Wir treffen uns um 13 Uhr auf dem Parkplatz der Heuberghalle 
Schwenningen und fahren zusammen nach Kolbingen.

Von dort aus führt uns unsere Wanderführerin Verena Horn zum 
Gansnestturm, bei dem wir in allen vier Himmelsrichtungen eine 
abwechslungsreiche, malerische und interessante Aussicht ge-
nießen können.

Vom Gansnestturm geht es anschließend weiter zur Kolbinger 
Höhle.

Dort gibt es die Möglichkeit, die Kolbinger Höhle mit einer Füh-
rung anzuschauen. Nach der Führung geht es auf einem Rund-
weg vorbei am Kolbinger Wildgehege zurück zu den Autos.

Die Strecke ist kinderwagentauglich und die Wanderzeit beträgt 
ca. 2,5 Stunden.

Auf Ihre Teilnahme freut sich der SAV Schwenningen.

 
Sportverein Schwenningen

Neues vom SVS

Herren:

Ergebnisse:
Spvgg Trossingen 1 - SGM Heuberg 1 | � 4:0
SGM Roßwangen/Endingen 2 - SGM Heuberg 2 | � 2:6
SGM Heuberg 3 - SV Renquishausen 2 | � 1:9

Kommende Spiele:
Sa., 17.05. 15:00 Uhr SGM Heuberg 1 - SGM Bösingen 2
Spielort: Frohnstetten
So., 18.05. 13:00 Uhr SGM Heuberg 2 - FC07 Albstadt 2
Spielort: Frohnstetten
So., 18.05. 13:00 Uhr VfL Nendingen 2 - SGM Heuberg 3
Spielort: Nendingen

Damen:

Kommende Spiele:
So., 18.05. 11:00 Uhr FV Weithart - SGM Heuberg 1
Spielort: Mengen
So., 18.05. SGM Heuberg 2 - Spielfrei

Turnverein Schwenningen
 

Was für ein schöner Wandertag!
Im letzten Amtsblatt haben wir bereits über die drei wunderschö-
nen 1. Mai-Wandertouren des Turnvereins berichtet. Auch von 
der Erwachsenentour gibt es ein Gruppenfoto mit den 16 Teil-
nehmern. Die beiden Gruppenbilder der Familientour und der 
Kinderwagenrunde wurden bereits letzte Woche im Amtsblatt 
veröffentlicht. Auch an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dan-
keschön an alle Verantwortlichen und natürlich auch nochmal an 
alle kleinen und großen Wanderer!

Sportliche Grüße� euer Turnverein Schwenningen
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Erwachsenentour mit 16 Teilnehmern� Foto: Gerhard Gölz

Hochgebirgswanderung 30.08.- 31.08.2025
Liebe Wanderfreunde,
die diesjährige Hochgebirgswanderung des Turnvereins hat das 
Ziel „Neue Heilbronner Hütte“ im Montafon (AT).

Los geht es am Samstag, 30.08.2025, um 6.00 Uhr. Mit privaten 
PKWs fahren wir ins Montafon nach St. Gallenkirch. Wir haben 
geplant, die komplett verregnete Wanderung aus dem Jahr 2021 
nochmal bei schönem Wetter zu machen. Somit werden wir mit 
der Grasjochbahn auf 1.945 Meter hochfahren und uns vor dem 
Start auf der Grasjochhütte noch kurz stärken. Von dort werden 
wir über den Wormser Höhenweg zur Heilbronner Hütte wan-
dern. Die Wanderzeit beträgt ca. 7,5 Stunden ohne Einkehrmög-
lichkeit. Auf dieser Tour werden wir etwa 930 Höhenmeter über-
winden. Wie gewohnt wartet auf der Hütte, die auf 2.320 m liegt, 
Abendessen, Hüttenabend, Matratzenlager und Übernachtung. 
Am Sonntag werden wir nach ausgiebiger Nachtruhe und Früh-
stück zurück ins Tal wandern. Die Wanderzeit beträgt hierfür ca. 
6 Stunden. Auf der Hütte sind 20 Plätze reserviert. Für die Anmel-
dung bitten wir euch, bis zum 15.06.2025 die Anmeldegebühr 
von 106 EUR für TV-Mitglieder und 116,00 EUR für Nichtmitglie-
der auf folgendes Konto zu überweisen:
Bankverbindung: Gerhard Gölz/Volksbank Albstadt, 
IBAN: DE 94 6539 0120 0302 9204 04

(Im Preis enthalten: Übernachtung im Matratzenlager 27 €/ HP 43 €/ 
Bergfahrt Grasjochbahn 26 €/ PKW-Fahrtkosten, Sprit + Vignette: 
20 €). Wir freuen uns auf eure Teilnahme!

Mit sportlichen Grüßen

Euer Wander-Orga-Team:
Georg, Jochen, Zwappe, Rudi und Uwe

Wissenswertes/Aktuelles

Veranstaltungen des 
Naturpark Obere Donau

 

Veranstaltungen Haus der Natur

Beuron. Vortrag & Führung Der Hausrotschwanz – Vogel des 
Jahres 2025.
Freitag, 16. Mai, 17:30 Uhr (Anmeldung bis 15.05.)
Jedes Jahr aufs Neue wird der „Vogel des Jahres“ gekürt. In diesem 
Jahr fiel die Wahl auf den Hausrotschwanz. Als ursprünglicher 

Felsenbewohner in Mittelgebirgen und hochalpinen Lebensräu-
men, kommt er heute auch vielerorts in menschlichen Siedlun-
gen vor. In einem Kurzvortrag am Freitag, 16. Mai um 17:30 Uhr 
erfahren die Teilnehmenden von Alisa Klamm, der neuen Leiterin 
des Naturschutzzentrums, interessante Fakten zur Artbiologie 
und wie dem Hausrotschwanz im Siedlungsbereich geholfen 
werden kann. Anschließend geht es mit Fernglas auf eine abend-
liche Exkursion durch den Klosterort Beuron. Dabei schauen wir 
uns Nisthilfen für die Art an und können den Vogel des Jahres 
2025 mit etwas Glück auch beobachten.

Treffpunkt: 	 Haus der Natur
Leitung: 		  Alisa Klamm, Naturschutzzentrum Obere Donau
Gebühr: 		  5,- Euro

Anmeldung bis 15. Mai beim Haus der Natur, Telefon 07466/9280-0, 
info@nazoberedonau.de.

Wanderung ins Raintal und auf den Lenzenberg.
Freitag, 23. Mai, 14 Uhr (Anmeldung bis 22.05.)
Die Waldwanderung am Freitag, 23. Mai ab 14 Uhr führt vom 
Wanderparkplatz Neumühle ins Raintal, das im unteren Teil durch 
seine vielen Felsbereiche und schattenspendenden Hangwäl-
der beeindruckt. Danach geht es hinauf auf wenig begangenen 
Waldwegen zum Lenzenberg und schließlich wieder hinunter ins 
Donautal zum Ausgangspunkt.

Treffpunkt: 	 Wanderparkplatz bei der Neumühle
Leitung: 		  Bernd Schneck
Gebühr: 		  5,- Euro

Anmeldung bis 22. Mai beim Haus der Natur, Telefon 07466/9280-0, 
info@nazoberedonau.de.

Festakt zum 50-jährigen Jubiläum des Vereins Aktion  
Ruinenschutz Oberes Donautal.
Samstag, 24. Mai, 19 Uhr (Anmeldung bis 19.05.)
Die Falkenstein bei Beuron-Thiergarten ist eine der größten und 
am besten erhaltenen Burgruinen im Oberen Donautal. Der Ver-
ein Aktion Ruinenschutz Oberes Donautal hatte bei Gründung 
1975 das Ziel, die Burgruine freizulegen, zu restaurieren und zu 
pflegen, damit sie langfristig der Öffentlichkeit zugänglich ist. Zu 
seinem 50-jährigen Jubiläum lädt der Verein zu einem Festakt am 
Samstag, 24. Mai um 19 Uhr ein. Willi Rössler stellt die Chronik 
in Wort und Bild vor, Wolfgang Teyke berichtet in einem Vortrag 
über die Burgensanierung. Grußworte und ein Stehempfang zum 
gemeinsamen Austausch runden die Veranstaltung ab.

Treffpunkt:	  Haus der Natur, Seminargebäude
Leitung: 		  Aktion Ruinenschutz Oberes Donautal e. V.

Spenden erwünscht
Anmeldung bis 19. Mai beim Haus der Natur, Telefon 07466/9280-0, 
info@nazoberedonau.de.

Beuron. Schatztruhe Boden – Seminar mit dem Ökomobil 
Tübingen.
Montag, 2. Juni, 13 Uhr (Anmeldung bis 23.05.)
Boden ist weit mehr als Dreck! Er ist Lebensgrundlage für Men-
schen, Tiere und Pflanzen und steckt auch selbst voller Leben. In 
einer Handvoll Boden finden sich mehr Lebewesen als es Men-
schen auf der Erde gibt. Das Seminar mit dem Ökomobil Tübin-
gen am Montag, 2. Juni um 13 Uhr gibt Einblick in das geheime 
Universum und zeigt Möglichkeiten, wie man Kinder auf spieleri-
sche Art und Weise für das Thema begeistern kann. Die Teilneh-
menden werden mit dem notwendigen Basiswissen zum Boden 
ausgestattet und nehmen allerlei Ideen zur praktischen Umset-
zung von Aktivitäten gemeinsam mit Kindergarten- oder Grund-
schulkindern mit.

Treffpunkt: 	 Haus der Natur
Leitung: 		�  Sabine Reußink, Ökomobil des Regierungspräsidi-

ums Tübingen
keine Gebühr

Anmeldung bis 23. Mai beim Haus der Natur, Telefon 07466/9280-0, 
info@nazoberedonau.de.
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Veranstaltungen des 
Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck 

 

Ein historisches Kaufhaus von der Alb  
feiert 100. Geburtstag

Freilichtmuseum lädt zur Feier mit Konzert, Modenschau 
und Theater

Das Kaufhaus Pfeiffer aus Stetten am kalten Markt zählt un-
bestritten zu den spannendsten Gebäuden im Freilichtmuse-
um Neuhausen ob Eck. Vor genau hundert Jahren wurde das 
Bauernhaus in ein ländliches Kaufhaus umgebaut. Das Jubi-
läum „100 Jahre Kaufhaus Pfeiffer“ würdigt das Museum mit 
einer großen Geburtstagsfeier am Sonntag, 25. Mai, ab 11 
Uhr. Neben Grußworten und einem Konzert der Feuerwehr-
kapelle Stetten am kalten Markt (gegen 11:30 Uhr) lockt ein 
buntes Programm rund ums Gebäude.

 
Im Dachgeschoss des Gebäudes wird die Fülle und Vielfalt an unver-
kaufter Ware im Kaufhaus Pfeiffer besonders deutlich sichtbar.�
� Foto: Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck

So gibt es zwei offene Führungen durchs Haus (9:30 und 15:30 
Uhr, 2 Euro zuzüglich Eintritt). Ab 14 Uhr präsentiert das Seni-
orentheater des Museums einige Szenen aus dem Jubiläums-
Theaterstück „Geheimniskrämer“. Anschließend widmet sich eine 
Modenschau dem vielfältigen Kleiderfundus des Kaufhauses. 
Natürlich gibt es auch im und am Kaufhaus vieles zu bestaunen.
Außer Lebensmitteln gab es dort nahezu alles, was zur Bewälti-
gung des Alltags benötigt wurde, aber auch Luxus- und Genus-
sartikel. Franz Pfeiffer, der das Kaufhaus seit den 1950er Jahren 
bis zu seinem Tod im Jahr 1995 führte, hinterließ einen wahren 
Schatz an unverkaufter Ware. Diese berichtet uns nun eindrück-
lich vom Leben und Arbeiten auf der Schwäbischen Alb im 20. 
Jahrhundert.

Von Mai 2024 bis heute wurden ein Großteil dieser Gegenstände, 
die rund 400 Umzugskartons füllten, inventarisiert und viele da-
von – natürlich längst nicht alle – werden nun im Jubiläumsjahr 
der Öffentlichkeit präsentiert. Überall im Kaufhaus stoßen die 
Besucher auf ausgewählte Waren aus vergangenen Zeiten, ins-
besondere im Dachgeschoss ist die Fülle und Vielfalt besonders 
deutlich. Kinder können in einem Zimmer selbst Kaufladen spie-
len. Auch die Oldtimer, welche versteckt beim Haus gefunden 
wurden, sind ausgestellt.

Vor und nach der Geburtstagsfeier ist es keineswegs ruhig im 
Museum. Am Samstag, 24. Mai, findet für Erwachsene der Kurs 
„Gut getroffen – Freilichtzeichnen im Museum“ von 10 bis 16 Uhr 
statt (30 Euro bei freiem Eintritt). Am Mittwoch, 28. Mai, gastiert 
das Mitmachtheater Kauter und Sauter mit dem Stück „Tischlein 
deck dich!“ (ab drei Jahren) im Schafstall. Kosten: 2 Euro zuzüglich 
Eintritt. Am Donnerstag, 29. Mai, am Vatertag und Christi Him-

melfahrt erhalten alle Papas, die mit ihren Kindern ins Museum 
kommen, freien Eintritt und können mit ihrem Nachwuchs alte 
Spiele spielen. Am Sonntag, 1. Juni, ist internationaler Kindertag. 
Anlass für eine offene Familienführung ab 10:30 Uhr. Kosten: 3 
Euro zuzüglich Eintritt.

Die gesamte Saison über befindet sich im Bauernhaus Mariazell 
die beeindruckende Foto-Ausstellung „Zeit in Bildern“. Die Foto-
grafen Ronja Hermann und Ben Maier präsentieren faszinierende 
Langzeitbelichtungen, die mit selbstgebauten Lochkameras aus 
historischen Gegenständen während der vergangenen Saison 
2024 entstanden sind.

NABU Alb-Guides
 

Tour 10 – Oben auf dem Berg
Wanderung über den Plettenberg
Ein ansteigender Pfad führt uns durch den Mischwald gleich zu 
Beginn dieser Wanderung auf die Hochfläche. Bei dieser interes-
santen Wanderung erfahren wir an der Förderanlage des Kalk-
steinbruchs Wissenswertes über den Abbau und die Weiterver-
arbeitung des Juragesteins. Die Aussichtsplattform erlaubt uns 
einen Einblick auf die Abbaufläche sowie auch auf die Rekultivie-
rungsflächen.

Wir wandern durch die typischen Wacholderheiden und kommen 
am weit sichtbaren Fernmeldeturm vorbei. Entlang des Traufs mit 
herrlichen Fernblicken gehen wir zur Südseite des Berges, wo sich 
noch spärliche Grabenreste einer abgegangenen Burg befinden. 
Vorbei an der Plettenberg-Hütte geht’s zum Ausgangspunkt zu-
rück.

Hinweis: 		�  Wanderschuhe sind erforderlich, Getränke und ein 
kleines Vesper nicht vergessen.

Termin:		  Sonntag, 25.05.2025, 10:00 Uhr
Dauer:			  4 Stunden
Treffpunkt: 	 Dotternhausen, Parkplatz Plettenberg
Alb-Guide: 	 Marcus Lanz; Mobil: 0176/86054629

Veranstaltungen im Umland

Festwochenende Straßberg 2025

Samstag, 17.05.2025 Dorfrocker Open Air 2025
Das große Stimmungs-Open-Air auf der Alb mit Dorfrocker und 
Band

Vorprogramm mit Simon Wild

Einlass: 18:30 Uhr
Beginn: 19:30 Uhr

Festplatz Straßberg
Tickets für 20 € bei Bäckerei Ströbel in Straßberg oder über reser-
vix.de bzw. alle Reservix-VVK-Stellen.
Kinder bis 12 Jahre Eintritt frei!

Sonntag, 18.05.2025
10 – 17 Uhr Eintritt frei
Old-Youngtimer- und Traktoren-Treffen, Fahrzeuge bis BJ 1998
(Keine Anmeldung erforderlich)

11 Uhr Frühschoppen mit dem Musikverein Straßberg, anschlie-
ßend Unterhaltung mit der Band SunFlower

Spiel und Spaß für Kids
Hüpfburg, Kinderschminken u. v. m.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
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Seminare Akademie Innovationscampus Sigmaringen
+++ Cyber Security Tag
Beim Cyber Security Tag dreht sich alles um den Schutz Ihres Un-
ternehmens oder Ihrer Kommune vor Cyberkriminalität. Experten 
beleuchten aktuelle Bedrohungen wie Ransomware, zeigen Stra-
tegien zur Unternehmenssicherheit auf und erklären, wie proak-
tive Cyber Security helfen kann, Angriffe frühzeitig zu verhindern.

Termin: 			�	�    Donnerstag, 22.05.2025, 14:00 Uhr bis 
18:00 Uhr

Dozenten: 			�   Vertreter des Wirtschaftsschutz; Tobias 
Scheible (Cyber Security & IT-Forensik Do-
zent); Luca Bongermino (Cyber Security 
Specialist eyeDsec Cyber Security GmbH)

Veranstaltungsort: 	� Innovationscampus Sigmaringen, Marie-
Curie-Str. 20

+++ Lego Serious Play für gelungenes Projektmanagement
Sie lernen, wie sich eine gemeinsame Projektvision entwickelt, 
wann und warum der Einsatz von Lego Serious Play immer wie-
der neue Erkenntnisse bringt und nicht zuletzt, wie sie diese Me-
thode im eigenen Team einsetzen können.

Termin: 				�    Dienstag, 03.06.2025, 13:00 Uhr bis 
17:00 Uhr

Dozentin: 				   Anja Harsch
Veranstaltungsort: 	� Innovationscampus Sigmaringen, Marie-

Curie-Str. 20

+++ LernSnack für Gründerinnen, Selbstständige und die, 
die es noch werden wollen
„Mut zum Unbekannten – den eigenen Weg gehen und unter-
wegs wachsen“
Der Weg in die Selbstständigkeit ist selten gerade – und ge-
nau das ist seine größte Stärke. In ihrem motivierenden Vortrag 
spricht Antonia Schmid über das Gründen als mutigen Akt der 
Offenheit: für Neues, für Umwege, für überraschende Chancen.
Was passiert, wenn wir losgehen, ohne den genauen Plan zu ken-
nen? Warum sind kleine Schritte oft der Schlüssel zu großen Ver-
änderungen? Und wie finden wir unseren eigenen Weg inmitten 
all der Möglichkeiten?

Ein inspirierender Impuls für alle, die gründen (wollen), suchen, zwei-
feln oder einfach bereit sind, sich dem Unbekannten zu stellen.

Termin: 				�    Mittwoch, 04.06.2025, 15:00 Uhr bis 
17:00 Uhr

Dozentin: 				   Antonia Schmid
Veranstaltungsort: 	� Innovationscampus Sigmaringen, Marie-

Curie-Str. 20
+++ Unternehmenswert steigern, Unternehmensnachfolge 
planen
Ob aus Neugier, im Interesse der Mitgesellschafter oder zur Vor-
bereitung einer Nachfolge: Die Bewertung des eigenen Unter-
nehmens spielt eine zentrale Rolle. Dabei fließen sowohl harte 
Faktoren wie Bilanzen und Geschäftszahlen als auch sogenannte 
„weiche“ Faktoren wie Personal, Unternehmenskultur und Strate-
gien in die Wertermittlung ein.
Die Veranstaltung richtet sich an Inhaber/-innen, Gesellschafter/-
innen und Geschäftsführer/-innen, die mehr über Bewertungs-
verfahren und die Bedeutung immaterieller Werte erfahren 
möchten. Besonders angesprochen sind auch Unternehmer/-
innen, die eine Nachfolge planen – sowohl Übergeber als auch 
potenzielle Nachfolger.

Termin: 				�    Dienstag, 24.06.2025, 18:30 Uhr bis 
20:00 Uhr

Dozenten: 			�   Dr.-Ing. Adrian Kauf und Hubert Bröhm - 
ANTARIS und Jürgen Kuhn - IHK Bodensee-
Oberschwaben

Veranstaltungsort: 	� Innovationscampus Sigmaringen, Marie-
Curie-Str. 20

Mehr Informationen und Anmeldung zu den Seminaren: 
www.innovationscampus-sigmaringen.de.

Sonstiges

Energietipp der Energieagentur Oberschwaben

Frühlingsputz für den Kühlschrank – spart Strom und verlän-
gert die Lebensdauer
Wussten Sie, dass ein sauberer Kühlschrank weniger Energie ver-
braucht? Entstauben Sie die Lüftungsschlitze und reinigen Sie die 
Gummidichtungen regelmäßig – so bleibt die Kälte drinnen und 
das Gerät muss weniger arbeiten. Stellen Sie die Temperatur auf 
7 °C ein, das ist ideal für die Lebensmittel und spart bis zu 15 % 
Strom.

Die Energieagentur Oberschwaben und die Energieberatung 
der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg bieten Ihnen eine 
kostenlose Beratung, online, telefonisch oder vor Ort. Terminver-
einbarung unter 0751/764 70 70 oder unter 0800 809 802 400 
(kostenfrei).

SVLFG informiert

Blutdruck natürlich senken
Allein in Deutschland sind zwischen 20 und 30 Millionen 
Menschen von Bluthochdruck betroffen. Fast die Hälfte von 
ihnen weiß jedoch nichts von ihrer Erkrankung.

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Garten-
bau (SVLFG) weist anlässlich des Welt-Hypertonietages am 17. 
Mai darauf hin, dass Bluthochdruck Folgeerkrankungen wie Herz-
infarkt, Schlaganfall und Nierenversagen verursachen kann und 
damit das Sterberisiko erhöht. Vor allem Ernährung und Lebens-
stil beeinflussen den Blutdruck. Übergewicht, hoher Alkoholkon-
sum, salzreiche Ernährung, Rauchen, wenig körperliche Aktivität 
sowie Angst und Stress führen zu erhöhtem Blutdruck. Jeder 
kann also selbst dafür sorgen, durch einen gesunden Lebensstil 
das Risiko zu minimieren: Nordic Walking, Fahrradfahren und gut 
dosiertes Krafttraining sind gut verträglich für Bluthochdruckpa-
tienten. Nicht geeignet sind Sportarten, die eine Pressatmung 
verursachen, wie Gewichtheben oder übertriebener Kraftsport. 
Viel frisches Gemüse und naturbelassene Öle sind ideal für Blut-
hochdruckpatienten. Gemieden werden sollten hingegen Fertig-
gerichte, denn sie enthalten zu viel Kochsalz. Knapp 80 Prozent 
des gesamten Kochsalzkonsums werden durch Fertigprodukte 
aufgenommen. Besser ist es, das Essen mit Gewürzen und fri-
schen Kräutern zu verfeinern.

Die SVLFG fördert mit ihrem Bonusprogramm für gesundheitsbe-
wusstes Verhalten die Teilnahme an verschiedenen Bewegungs- 
und Entspannungskursen sowie an Kursen zur Stressbewälti-
gung, gesunden Ernährung und zum Nichtrauchen. Diese Kurse 
müssen von der Zentralen Prüfstelle Prävention zertifiziert sein. 
Wer solche qualitätsgesicherten Leistungen zur Primärpräventi-
on regelmäßig in Anspruch nimmt, erhält eine Geldprämie als Bo-
nus. Die Kurskosten werden in Höhe von mindestens 80 Prozent 
bezuschusst. Gefördert werden je Versicherten maximal zwei Kur-
se pro Kalenderjahr. Mehr Informationen zum Bonusprogramm 
finden sich unter www.svlfg.de/bonus-gesundheitsbewusst-lkk 
sowie die Gesundheitskurse unter 

www.svlfg.de/gesundheitskurse-finden.

SVLFG

Ende des redaktionellen Teils

REGIONAL DENKEN - 
REGIONAL HANDELN


